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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2 "Zum Anraffer Grund"

Bebauungsplan Nr. 47 "Nördlicher Ortseingang Altwildungen"

Bebauungsplan Nr. 13 "Giflitzer Straße"
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TEIL B P L A N Z EI C H E N U N D T E X T F E S T S E T Z U N G E N
Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes zeichnerisch festgesetzt. Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches beträgt 14.308 Quadratmeter.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
[§ 9 Abs. 7 BauGB und Ziffer 15.13 der Anlage zur Planzeichenverodnung 1990 - Planzeichen für Bauleitpläne]

TEIL A P L A N Z EI C H N U N G

Geltungsbereiche bestehender Bebauungspläne

DER MAGISTRAT
 DER STADT BAD WILDUNGEN

BAD WILDUNGEN ....................................

 .....................................................
Unterschrift

(Fachbereichsleiter Bauamt)

GEMARKUNG ALTWILDUNGEN
FLUR 006
MASSSTAB 1:1.000

PLANUNG: 03. 03. 2026

ALTE PLANUNGSSTÄNDE
DATUM NAME

PLANUNGSBÜRO
BIOLINE

LICHTENFELS,....................................

 .....................................................
Unterschrift (Planungsbüro Bioline)

MASSLEISTEMASSLEISTE

0 75

6. 1 Auf st el l ungs besc hl uss
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Wildungen hat die Einleitung in das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 13.1 "An der Trift" in ihrer Sitzung am 02. 02. 2026 gefasst. Der Beschluss ist am 24. 04. 2026 ortsüblich bekannt 
gemacht worden.

6. 2 Bet ei l i gung der Öf f ent l i chkei t
Die Betei l igung der Öffentl ichkeit  erfolgte durch öffentl iche Auslage des Planentwurfs und der Begründung i m Zeitraum vom 
27. 04. 2026 bis zum 29. 05. 2026. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 24. 04. 2026.

6. 3 Bet ei l i gung der  Behör den
Die Behörden und sonst igen Träger öf fent l i cher Belange wurden mit  Schreiben vom 24. 04. 2026 über die Entwicklungsab-
sichten der Stadt Bad Wildungen unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb des Zeitraums vom 27. 04. 2026 
bis zum 29. 05. 2026 aufgefordert. 

6 . 4 .  S a t z u n g s b e s c hl u s s
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Wildungen hat den Bebauungsplan Nr. 13.1 "An der Tri f t " nach Abwägung 
der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen in ihrer Sitzung am 17. 08. 2026 als Satzung beschlossen. Die Begrün-
dung wurde gebil l igt. Das Ergebnis über die Berücksichtigung der Stellungnahmen (Abwägung) wurde mit Schreiben vom 20. 
08. 2026 mitgeteilt.

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Ralf Gutheil, Bürgermeister
6. 5 Ausf er t i gungsver mer k
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Bad Wildungen übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften einge-
halten wurden. 

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Ralf Gutheil, Bürgermeister
6. 6 I nkr af t set zung
Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit Begründung eingesehen werden kann, ist am 28. 08. 
2026 ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Nr. 13.1 "An der Trift" wirksam ge-
worden.

Hinweis zur Bekanntmachung 

Gem. § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 (1) S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungs- und des Flächennutzungsplans und nach § 214 (3) S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gem. § 215 (1) BauGB unbe-

achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Bad Wildungen unter Darlegung 

des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach  § 214 (2a) 

BauGB beachtlich sind.

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Ralf Gutheil, Bürgermeister

 VI A U F S T E L L U N G S-  U N D G E N E H MI G U N G S V E R M E R K

Ü B E R S I C H T S P L A N  o . M .

PLANUNGSBÜRO BIOLINE

Orketalstraße 9
35104 Lichtenfels
06454/9199794

S T A D T  B A D  W I L D U N G E N
Bebauungspl an Nr .  13. 1  „ An der  Tr i f t “

( Änder ung)

PLANUNG: 03. 03. 2026
Gezeichnet: Steffen Butterweck
Geprüft: Bernd Wecker

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 3 (2) BauGB, der Behörden gem. § 4 (2) BauGB
und Abstimmung der Planung benachbarter Gemeinden untereinander § 2 (2) BauGB

E N T W U R F

T EI L A -  Pl a n z e i c h n n u n g u n d Pl a n z e i c h e n er k l ä r u n g

S O
Sonstige Sondergebiete
[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO, Ziffer 1.4.2 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]

ART DE R BAULI CHE N NUTZ UN G  [§ 9 Abs. 1 Nr.  1 BauGB i .V. m § 11 BauNVO]

 I

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen nach § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sind im Baugebiet zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen und seiner 
Eigenart nicht widersprechen.

Für das sonstige Sondergebiet wird gem. § 11 Abs. 2 und 3 BauNVO die Zweckbestimmung "Großflächiger Einzelhan-
del" festgelegt.

Das sonstige Sondergebiet dient der Unterbringung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit den dazugehörigen 
Nebenanlagen wie Stellplätze, Betriebs- und Erschließungsflächen.

[1.1]

[1.1.1]

[1.1.2]

BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 1 bis 23 BauNVO]

Im räumlichen Geltungsbereich dieser Tei länderung ersetzen die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13.1 "An 
der Trift" (Änderung) die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 "Gifl i tzer Straße" in der Fassung vom 
22.07.1977 einschließlich aller bis dahin beschlossenen Änderungen vollständig.

Im Übrigen bleiben die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 13 "Gifl i tzer Straße" ein-
schließlich aller bis zum Inkrafttreten dieser Änderung beschlossenen Änderungen unberührt und gelten fort.

Sollte der Bebauungsplan Nr. 13.1 "An der Trift" (Änderung) ganz oder teilweise ihre Gültigkeit verlieren oder aufgeho-
ben werden, gel ten die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplane Nr. 13 "Gif l i tzer Straße" einschl ießl ich al ler 
Änderungen im räumlichen Geltungsbereich dieser Teiländerung wieder.

Die zulässige Verkaufsfläche auf dem Grundstück beträgt maximal 2.000 Quadratmeter (zzgl. 60 Quadtratmeter Bäcke-
rei). Davon dürfen auf einen Verbrauchermarkt höchstens 1.600 Quadratmeter entfallen und auf einen integrierten Ge-
tränkemarkt höchstens 400 Quadratmeter.

[1.1.4]

MAß DE R B A ULI C HE N N UTZ U N G  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i .V. m. § 1 - 21 BauNVO]

Die Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt 0,50.

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch Festsetzung der Grundflächenzahl  be-
stimmt. 

0, 5

[1.2]

[1.2.1]

[1.1.3]

Die Grundflächenzahl darf durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO aufgeführten Nebenanlagen bis zu einer Gesamtgrund-
fläche von 0,9 überschritten werden. Hiervon umfasst sind insbesondere Garagen und Stellplätze sowie deren Zufahr-
ten, Nebengebäude und bauliche Anlagen untergeordneter Art.

Nicht auf die Grundflächenzahl nach Ziffer 1.2.1 angerechnet werden die Grundflächen von Aufschüttungen, Abgra-
bungen und Stützmauern sowie baul iche Anlagen unterhalb der Geländeoberf läche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird.

[1.2.2]

[1.2.3]

STADT
BAD WILDUNGEN
Am Markt 1
34521 Bad Wilungen

VERKEHRLICHE BELANGE
Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
[§ 9 Abs. 6 BauGB, Ziffer 15.8 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]

Gemäß § 23 Hessisches Straßengesetz (HStrG) dürfen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt längs der Landesstraßen und Kreisstraßen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung 
bis zu 20 Meter, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, bauliche Anlagen jeglicher Art, die über Zufahr-
ten an Landesstraßen oder Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden. 
Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend. Eine Abweichung hiervon ist nur in be-
sonders begründeten Ausnahmefällen und mit Zustimmung des Straßenbaulastträgers zulässig. 

[3.8]

[3.8.1]

II BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 HBO]

ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN UND VORSCHRIFTEN ÜBER WERBEANLAGEN [§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO]

 Im sonstigen Sondergebiet sind Flachdächer oder Pultdächer zulässig. Die Dachneigung wird auf 0° bis 15° festge-
setzt. 

[2.1]

Vom Geltungsbereich der Festsetzungen in Ziffer 2.1 ausgenommen sind Garagen und Carports, Dachaufbauten (Dach-
gauben, Dachfenster, Aufzugsüberfahrten, Schornsteine, Lüftungsanlagen, Einkaufswagen - Unterstel lplätze) - hier 
ist eine abweichende Dachform und Neigung zulässig.

[2.2]

BEGRÜNUNG VON BAULICHEN ANLAGEN SOWIE DIE NUTZUNG, GESTALTUNG UND BEPFLAN-
ZUNG DER GRUNDSTÜCKSFREIFLÄCHEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO]

Stellplätze sind durch geeignete Bäume, Hecken, oder Sträucher abzuschirmen. Ab jeweils 6 Stellplätze ist ein geeig-
neter Laubbaum mit einer durch Bordsteine abgegrenzten unbefestigten Baumscheibe als raumgliedernde Bepflanzung 
von 5 Quadratmeter zu pflanzen, dessen Bestand zu sichern und dauernd zu unterhalten. Böschungen zwischen einzel-
nen Stellplatzflächen sind zu bepflanzen. 

[2.4]

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Lesitung zulässig. Werbeanlagen, die wechselndes oder bewegtes Licht, La-
serlicht oder in den Himmel gerichtete Lichtquellen verwenden, sind unzulässig

[2.3]

Gebäude für Wohnen, Wirtschaft, Gewerbe 
oder öffentliche Zwecke mit Hausnummer

6

Grenze der Flur[1.14]

[1.16]

[1.15]
6 Möglicher Rückbau bestehender Ge-

bäude

Von der zulässigen Verkaufsfläche nahversorgungsrelevanter Sortimente (Kernsortimente) darf der Verkaufsflächenan-
teil für aperiodische Randsortimente maximal 140 Quadratmeter betragen (davon je Sortiment max. 120 Quadratmeter 
Verkaufsfläche). Das aperiodische Randsortiment muss dem Kernsortiment sachlich zugeordnet und räumlich deutlich un-
tergeordnet sein.

[1.1.5]

Zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses beträgt die Größe der Baugrundstücksfläche (Baugebietsfläche) 14.194 Qua- 
dratmeter. Die zulässige Verkaufsflächenquote pro Quadratmeter Baugrundstücksfläche beträgt demnach 0,14513.

[1.1.6]

Zulässige Verkaufsfläche (VKF) pro Quadratmeter Baugrundstücksfläche

Nahversorgungsrelevante Sortimente (Kernsortimente) Quote / m² Zulässige Gesamt VKF

Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Reformwaren, Obst
(inkl. Bäckerei)

0,14513 max. 2.060 m²

davon Drogerieartikel 0,00986 max. 140 m²

Verkaufsflächenanteil für aperiodische Randsortimente

Summe der max. Verkaufsfläche für aperiodische Randsortimente: max. 140 Quadratmeter
(davon je Sortiment max. 120 Quadratmeter VKF)

[1.1.6.1]

[1.1.6.2]

[1.1.6.3]

 IV

Der Bebauungsplan hat folgende Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB)
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 456) geändert worden ist.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV)
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. August 
2025 (BGBl. I S. 2390) geändert worden ist.

Hessische Bauordnung (Landesbauordnung 2018 – HBO 2018)
Hessische Bauordnung vom 28. Mai 2018 (GVBl. 2024 Nr. 32), die zuletzt durch Artikel 1 des Baupakets I vom 2. Oktober 2025 
geändert worden ist.

§§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)
mit Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005,142), in ihrer zum Zeitpunkt gültigen Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert und durch Anlage 1 Nr. 10.8 zum 
30. Oktober 2024 ergänzt worden ist.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)
Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Juli 2024 („Klimaschutzgesetz“; BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340), in Kraft 
seit 9. Juli 2024.

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist.

RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES

Geplante Werbe- und Solaranlagen sind blendfrei für die Verkehrsteilnehmer auf den klassifizierten Straßen zu gestal-
ten und so auszuführen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht beeinträchtigt werden kann.

Das von den befestigten Flächen anfallende Oberflächenwasser ist auf dem eigenen Grundstück abzufangen und darf 
nicht dem Straßengrundstück bzw. deren Entwässerungseinrichtungen zugeführt werden. Dies gilt auch für Wasser aus 
Versickerungs- oder Rückhaltesystemen. Durch die geplante Versickerung darf das Straßengrundstück nicht beein-
trächtigt werden.

Von der Landesstraße gehen schädliche Immissionen (Lärm und Luftverunreinigungen) aus. Es ist Sache des Trägers 
der Bauleitplanung die erforderl ichen Nachweise zu führen und ggf. Vorkehrungen zu treffen. Kosten oder anteil ige 
Kosten hierfür werden durch die Straßenbaulastträger nicht übernommen.

[3.10]

[3.11]

[3.12]

Freizuhaltende Sichtfelder[3.9]

B A U WEI S E  [§ 9 Abs. 1 Nr.  1 BauGB i .V. m. § 22 BauNVO]

Die Bauweise wird als abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Die maximal zulässige Gebäudelänge ergibt sich aus 
den festgesetzten Baufenstern. Ansonsten gelten die Vorschriften der offenen Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 BauNVO durch Bau-
grenzen festgesetzt.

Baugrenze [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und Ziffer 3.5 der Anlage zur Planzeichenverodnung 1990 - Planzeichen für Bauleitpläne]

überbaubare Grundstücksfläche

Ü B E R B A U B A R E G R U N D S T Ü C K S F L Ä C H E N [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i .V. m. § 23 BauNVO]

[1.4]

[1.5]

[1.5.1]

V E R K E H R S F L Ä C H E N [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Ziffer 6.4 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzei-
chen für Bauleitpläne]  

[1.7]

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch Festsetzung der zulässigen Höhe bau-
licher Anlagen (FHmax) und der Gesamthöhe bestimmt. Die Firsthöhe beschreibt den Abstand zwischen der Oberkante 
Fertigfußboden und dem höchsten Punkt des Daches, dem Dachfirst. An- oder Aufbauten wie Antennen, Kamine An-
lagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergien werden hierbei nicht berücksichtigt. Die Höhe baulicher Anlagen darf zu-
dem die in der Planzeichnung festgesetzte zulässige Gesamthöhe (GHmax) in Meter, bezogen auf das Normalhöhen 
Null (NHN) als Bezugspunkt für das Deutsche Haupthöhennetz 2016, nicht überschreiten. Die Gesamthöhe beschreibt 
den Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion (inklusive Dachhaut) und das Normalhöhen 
Null (NHN) als unteren Bezugspunkt.

[1.3]

In dem Baugebiet ist eine Firsthöhe von maximal 12,50 Meter zulässig, zuzüglich 2,0 Meter für technische An-
lagen und Aufbauten.FHmax = 12,5 m

In dem Baugebiet ist eine Gesamthöhe von maximal 323,5 Meter über Normalhöhen Null (NHN) zulässig, zu-
züglich 2,0 Meter für technische Anlagen und Aufbauten.GHmax = 323,5 m

[1.3.1]

[1.3.2]

Die zur Versorgung des Baugebietes notwendigen Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. [1.8]

V E R S O R G U N G S L EI T U N G E N [§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB]

SONSTIGE PLANZEICHEN
Flurstücksgrenze und Grenzpunkt 

103/24
Flurstücksbezeichnung

[1.10]

[1.12] Bestandshöhen in Meter über NHN[1.13]

[1.11] Bemaßung in Meter10

308,00

Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder 
direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegen-
stehen.

VERWERTUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER
[3.7]

[1.9] Für die Baugrundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt:
Das auf befestigten Grundstücksflächen anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist vorrangig auf 
dem jeweil igen Grundstück zu bewirtschaften. Dabei sind Maßnahmen der Rückhaltung, Nutzung, Verdunstung oder 
ortsnahen Ableitung in geeignete Anlagen vorzusehen. Die Einleitung in die öffentliche Abwasserkanalisation ist auf das 
technisch und rechtlich unvermeidbare Maß zu begrenzen; soweit eine Einleitung erfolgt, ist diese zu drosseln. Auslegung, 
Bemessung, Bau und Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen haben nach den jeweils geltenden wasserrechtlichen Be-
stimmungen und einschlägigen technischen Regelwerken zu erfolgen.

FLÄCHEN FÜR DIE ABWASSERBESEITI GUNG, EI NSCHLIEßLI CH DER RÜCKHALTUNG UND VER-
SI CKERUNG VON NI EDERSCHLAGS WASSER  [§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB]

N

Der räumliche Geltungsbereich liegt innerhalb der Quantitativen Schutzzone C2 sowie der Qualitativen Schutzzone III 
des Heilquellenschutzgebietes. Die entsprechenden Verbote und Einschränkungen gemäß der Verordnung zum Schutz 
der staatlich anerkannten Heilquelle des Hessischen Staatsbades Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, ver-
öffentlicht im Staatsanzeiger 1977/31 auf Seite 1543, sind zu beachten und einzuhalten. Jegliche baulichen Maßnahmen 
oder Nutzungsänderungen sind im Hinblick auf die besonderen Anforderungen des Heilquellenschutzes zu prüfen, damit 
die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Heilquelle vollständig gewährleistet werden.

 III

Werden bei Bodeneingriffen farbliche oder geruchliche Auffälligkeiten festgestellt, so sind die Arbeiten in diesen Berei-
chen zu unterbrechen und die nach HAltBodSchG (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz) zuständige Behör-
de bezüglich der Festlegung der weiteren Vorgehensweise einzuschalten. Der aktuelle Datenbestand des zugehörigen 
Fachinformationssystem Altflächen und Grundwasserschadensflälle (FIS AG) beinhaltet für die vorgenannten Flurstücke 
keine relevanten Eintragungen.

Zu den Grundstücksgrenzen sind die vorgeschriebenen Grenzabstände für Anpflanzungen nach den §§ 38 bis 44 Hes-
sisches Nachbarrechtsgesetz (HNRG) zu beachten, gegenüber landwirtschaftlich gentutzen Grundstücken gelten ge-
mäß § 40 HNRG die doppelten Abstände.

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegen-
stände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 Hessisches Denkmalschutz-
gesetz (HDSchG) unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise 
zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung 
in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) und die hierin enthaltenen Vorgaben für einen möglichst sparsamen Um-
gang von Energie in Gebäuden, einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von 
Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum Zeitpunkt der Bauantrags-
stellung wirksame Fassung.

ALTLASTEN- ODER ALTLASTENVERDACHTSFÄLLE

BERÜCKSICHTIGUNG DER GRENZABSTÄNDE BEI PFLANZUNGEN

DENKMALSCHUTZ

ERNEUERBARE ENERGIEN

N A C H RI C H T LI C H E Ü B E R N A H M E N U N D HI N WEI S E [§ 9 Abs. 6 BauGB]

[3.1]

[3.2]

[3.3]

[3.4]

Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind standortgerechte, möglichst einheimische Laubgehölze oder Obst-
bäume zu verwenden und dauerhaft zu erhalten. 

Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens 14/16 Zentimeter in 1,0 Meter über dem Erdboden aufweisen.

[2.5]

[2.6]

Werden bei Bodeneingriffen kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen 
sofort zu unterbrechen und der Kampfmittelräumungsdienst des Landes Hessen unverzüglich bezüglich der Festlegung 
der weiteren Vorgehensweise einzuschalten.

KAMPFMITTEL
[3.6]

GRUNDWASSERSCHUTZ
[3.5]

Böschungen sind zu bepflanzen. Das Pflanzraster ist locker und gruppenweise auszuführen. Je angefangene 100 Qua-
dratmeter Böschungsfläche sind mindestens ein Hochstamm (3 x verpflanzt, mit Ballen) und 8 Sträucher (Höhe 60 bis 
100 Zentimeter, 2 x verpflanzt) zu pflanzen. Hochstämme müssen untereinander mindestens 8 Meter Abstand aufwei-
sen. Sträucher sind im Gruppenverband von 3–7 Exemplaren mit Abstand innerhalb der Gruppe von 1,0 bis 1,5 Meter 
zu pflanzen. 

[2.5]

Verkehrsfläche, öffentlich  [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Ziffer 6.3 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für 
Baueitpläne]  

[1.6]
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